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Vorwort 

Die Selbstregulierung durch gesellschaftliche Kräfte - insbesondere im Umwelt-
schutz und in der Technikkontrolle - kann eine Frage auf die Antwort sein, auf 
welche Weise wichtige Probleme des Gemeinwohls auch dann gelöst werden kön-
nen, wenn sich der Staat in seiner Bemühung um "Verschlankung" aus derartigen 
Aufgaben als regulative Kraft zurückzieht. Selbstbeschränkungsabkommen, priva-
te technische Regelwerke und unternehmensinterne Leitlinien sind wichtige prakti-
sche Beispiele. 

Eine (Rück-?)Verlagerung von Regulierungsmacht auf die Gesellschaft kann je-
doch nur dann zu akzeptablen Ergebnissen führen, wenn gesellschaftliche Selbst-
regulierung im Geiste der Verantwortung für das Gemeinwohl wahrgenommen 
wird. In diesem Sinne will der Begriff der Selbst-Beherrschung - in der bewußten 
Hervorhebung des Unterschieds zur Fremd-Beherrschung im Sinne staatlicher 
Herrschaft - sowohl den Mechanismus wie aber auch die legitimierende Idee von 
Selbstregulierungen insbesondere im Bereich des Umweltschutzes und der Tech-
nikkontrolle erfassen. 

Zu dieser Thematik fand am 29. und 30. Mai 1997 an der Humboldt-Universität 
zu Berlin eine Tagung zu dem Thema: "Selbst-Beherrschung im technischen und 
ökologischen Bereich" statt. Es handelte sich um das 1. Berliner Kolloquium der 
Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung, das in Zusammenarbeit mit den For-
schungszentren Umwe1trecht und Technikrecht an der Humboldt-Universität ver-
anstaltet wurde. Der vorliegende Band enthält - teilweise in leicht überarbeiteter 
Form - die Referate der Berliner Tagung sowie eine kurze Einführung. 

Berlin, im April 1998 Michael Kloepfer 
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Einführung 

Das stetige Anwachs~n staatlicher Aufgaben hat in jüngerer Zeit nicht nur die 
rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber einer venneintlichen Allmacht des Staates 
wieder in Erinnerung gerufen, sondern sieht sich zunehmend auch ökonomischen 
Warnungen vor einer fehlenden Finanzierbarkeit des Staates ausgesetzt. Die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit des Staates macht die Frage nach einer Reduzierung 
seiner Aufgaben und damit seiner Ausgaben unverzichtbar. Hinzu kommen immer 
stärkere Sorgen über die zunehmende Unbeweglichkeit oder gar Handlungsunfa-
higkeit eines übersättigten "fetten Staates", dem nunmehr bekanntlich das Leitbild 
des "schlanken Staates" gegenübergestellt wird. 

Derzeit ergreift die Suche nach der geeigneten Aufgaben- und Ausgabendiät für 
den Staat auch die Technologiesteuerung und den Umweltschutz. Wie aber sollen 
Technologiesteuerung und Umweltschutz im "schlanken Staat" aussehen? Paßt 
dies überhaupt zusammen? Ist es zum Beispiel möglich, staatliche Regelungen 
zum Schutz der Ozonschicht durch gesellschaftliche Selbstverpflichtungen zu er-
setzen? Oder zugespitzt gefragt: Kann die Technikkontrolle den technischen Orga-
nisationen und den Unternehmen selbst überlassen werden? Wie läßt sich in die-
sem Zusammenhang eine Idee der Selbstbeherrschung fonnulieren? Und wie wird 
eine solche "Selbstbeherrschung durch Selbstbegrenzung" aus praktischer und wis-
senschaftlicher, insbesondere aus ethischer, politologischer, soziologischer und ju-
ristischer Sicht, bewertet? Folgt aus der technischen Möglichkeit von Verfahren 
und der Erzeugbarkeit von Produkten bereits deren Legitimität? Ist nicht eine 
Selbstbegrenzung bei der Selbststeuerung erforderlich? Ist die Selbststeuerung 
nicht ein Lebensprinzip von Organen und Organisationen? Ist die Selbststeuerung 
gleichzusetzen mit der demokratischen Idee? Sind private technische Regelwerke 
von Unternehmen und technischen Organisationen geeignete Fonnen der Selbst-
steuerung? Oder führt dies zur kaum kontrollierbaren Herrschaft technischer Fach-
bruderschaften? Sind staatlich inspirierte Selbstverpflichtungen, sind Nonnset-
zungsverträge zwischen gesellschaftlichen Kräften sinnvolle Alternativen für die 
staatliche Gesetzgebung? Führt das nicht zu einer partiellen Abdankung des parla-
mentarischen Gesetzgebers? Was bringt insoweit das neue Umweltgesetzbuch? 

Mit allen diesen Fragen beschäftigte sich das 1. Berliner Kolloquium der Gott-
lieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung, das in diesem Jahr mit den neu gegründeten 
Forschungszentren Umweltrecht und Technikrecht am 29. und 30. Mai 1997 an der 
Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Experten aus unterschiedlichen Diszipli-
nen und Bereichen der Praxis diskutierten unter Berücksichtigung von ökonomi-
schen und ökologischen Aspekten die Frage, wie zukünftige Rahmenbedingungen 
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der Technikentwicklung aussehen könnten. Der vorliegende Band gibt - in überar-
beiteter Form - die Referate des Berliner Kolloquium wieder. Die Leitgedanken 
dieses Kolloquiums seien an dieser Stelle kurz skizziert: 

In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, daß der Staat nicht mehr 
alle erforderlichen Umweltstandards selbst setzen oder gar über ihre Einhaltung 
wachen kann. Das Umwelt- und Technikrecht stößt zunehmend an Grenzen der 
Regelbarkeit, aber auch der Vollziehbarkeit. Je stärker die Erwartung an den Staat 
wächst, technische und ökologische Probleme umfassead zu bewältigen, desto 
mehr droht seine Handlungsfähigkeit abzunehmen. Mehr Staat bedeutet im Ergeb-
nis keineswegs immer mehr und besseren Umweltschutz. Das bisherige Steue-
rungsmodell der Gebote und Verbote droht angesichts komplexer Problemlagen, 
bestehender Informationsdefizite und kaum noch zu überschauender Wirkungszu-
sammenhänge zu versagen. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefern die Probleme 
der Gentechnologie. Will sich der Staat aus Teilbereichen des Umweltschutzes und 
Technikkontrolle zurückziehen, muß er versuchen, diese Aufgaben auf nichtstaatli-
che Institutionen zu übertragen, die effektiven Umweltschutz und Technikkontrolle 
gewährleisten. 

Der Staat setzt daher mehr und mehr auf die Selbststeuerungspotentiale der an 
der Technikentwicklung und dem Umweltschutz beteiligten gesellschaftlichen 
Gruppen und Teilsysteme - wie zum Beispiel Wirtschaft, Wissenschaften und Ver-
bände. Hieran knüpfte das Kolloquium mit dem Begriff der Selbst-Beherrschung 
an. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den modemen Risiken macht vorrangig, 
jedoch nicht ausschließlich eigenverantwortliche Selbstbegrenzungen erforderlich. 
Unser bisheriges Denken ist stark von dem klassischen Rechtsgrundsatz geprägt, 
was nicht verboten ist, sei erlaubt. Eine solche Sichtweise übersieht, daß die Betei-
ligten häufig bereit sind, mehr als das rechtlich Gebotene für den Umweltschutz 
und die Technikkontrolle zu tun. Die Umweltleitlinien in der Wirtschaft belegen 
dies ebenso wie die freiwilligen Selbstverpflichtungen von Unternehmen z. B. zur 
Verringerung von Schadstoffausstößen oder zur Abfallverringerung und -verwer-
tung. 

Das Kolloquium stellte die Grundfrage nach einer staatlich inspirierten oder nur 
geduldeten gesellschaftlichen Selbstbegrenzung. Gesellschaftliche Selbstbegren-
zungen müssen häufig nicht erst neu erfunden oder geschaffen werden. Als Bei-
spiele bereits bestehender privater Selbstregulierung seien nur die privaten techni-
schen Regelwerke genannt, die in der Praxis eine zentrale Rolle spielen (z. B. 
DIN-Normen). Die Umweltpolitik setzt darüber hinaus immer häufiger auf Selbst-
verpflichtungen von Unternehmen und Unternehmensverbänden. Sie wurden im 
Kolloquium unter ökonomischen und rechtlichen Aspekte behandelt. 

Daß private Selbstregulierung keinen Verzicht auf staatliche Steuerung im Sinne 
eines "anything goes" bedeuten darf, vielmehr als politisch anspruchsvolle Gestal-
tungsaufgabe verstanden werden muß, rundete das Kolloquium thematisch ab. Vor-
gestellt wurden die Chancen einer rechtlichen "Steuerung privater Selbststeue-
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rung" im Konzept des neuen Sachverständigenentwurfs zum Umweltgesetzbuch. 
Dieser das ganze Umweltrecht des Bundes erfassende Entwurf ist inzwischen vor-
gelegt worden und soll in einem ersten Teil bereits 1999 in Kraft treten. Ein we-
sentlicher Ansatz des Umweltgesetzbuchs ist die Sicherung des Prinzips der kon-
trollierten Eigenverantwortlichkeit. Die Stärkung des Betriebsbeauftragten, des 
Umwelt-Audits, aber auch die Beteiligung der Gesellschaft an Rechtssetzungsauf-
gaben sind wesentliche Beispiele hierfür. Dabei sieht der Entwurf - um nur ein be-
sonders markantes Beispiel zu nennen - Rechtsetzungsverträge zwischen gesell-
schaftlichen Gruppen vor. Auf diese Weise werden die Techniksteuerung und der 
Umweltschutz - freilich in einem staatlichen Ordnungsrahmen und mit einem ge-
setzgeberischen Rückholrecht - weitgehend entstaatlicht. Recht wird nicht mehr 
nur in herkömmlichen Verfahren einseitig-hoheitlich gesetzt, sondern auch vertrag-
lich ausgehandelt. Daß hierbei Verfassungsgrenzen sorgfältig zu beachten sind, 
liegt auf der Hand. In gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen muß insbesonde-
re die Berücksichtigung der Gemeinwohlinteressen gewährleistet sein. 

Eine Ausweitung privater Normsetzung könnte die staatliche (vor allem umwelt-
politische) Regelsetzung entlasten. Damit würde das Eigeninteresse der Betroffe-
nen geweckt, deren Sachverstand mobilisiert und nutzbar gemacht sowie die Be-
reitschaft zur Normbefolgung erhöht werden. Gleichzeitig würde der Gesetz- und 
Verordnungsgeber von Regelungsaufgaben teilweise befreit. Der Staat könnte 
weitgehend auf eine Mißbrauchsaufsicht beschränkt und so auch finanziell entla-
stet werden. Sicherlich: Eine private Normsetzung wird zu einer höheren Differen-
zierung der Umwelt- und Technikstandards führen. Dies mag als unübersichtlich 
bedauert werden, aber birgt doch die Chance zu mehr ökologischer und ökonomi-
scher Effizienz. Und schließlich könnte ein vorsichtiger Ausbau der Selbstregulie-
rung im Umwelt- und Technikrecht dazu beitragen, die Akzeptanz für den Um-
weltschutz als wesentliche Erfolgsvoraussetzung jeder Umweltpolitik in einer De-
mokratie dauerhaft zu gewährleisten. Der Schritt zur notwendigen ökologischen 
Selbstbeherrschung sollte jedenfalls auch auf der Normsetzungsebene gewagt wer-
den, indem für sie Freiräume und ein Ordnungsrahmen geschafft werden. 

Auch zukünftig wird die Frage noch zu diskutieren sein, ob es nicht gerade der 
"schlanke Staat" ist, der mit weniger staatlichen Ge- und Verboten letztlich mehr 
eigenverantworteten Umweltschutz und damit auch eine effektive Technikkontrol-
le erreichen kann. Der vorliegende Band möchte hier erste Orientierungspunkte 
setzen und einen Weg in die Zukunft weisen: Umweltschutz und Technikkontrolle 
sind schon heute Aufgaben von Staat und Gesellschaft. Die in der Praxis aber erst 
teilweise verwirklichte Idee der Selbstbeherrschung soll aufzeigen helfen, wie in 
einer modemen Gesellschaft ökologische und ökonomische Belange in einen ver-
träglichen Ausgleich zu bringen sind. 

Michael Kloepfer 


